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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ebersberg 
Wasserburger Straße 2 
85560 Ebersberg 

Telefon 08092 2699-0 
Telefax 08092 2699-140 
E-Mail poststelle@aelf-eb.bayern.de 
Internet www.aelf-eb.bayern.de 

Besuchszeiten 
Mo.- Fr.  08:00 – 12:00 Uhr 

Do 13:00 – 16:00 Uhr 
 

und nach Vereinbarung 
 

 

 

 

Sperrfristen für die Gülleausbringung 

 

 

Die Sperrfristen für die Gülleausbringung 2011/2012 gelten auf 

 

Ackerflächen von 01. November 2011 bis 31.Januar 2012 

Grünland von 01.Dezember 2011 bis 15. Februar 2012. 

 

In diesen Zeiträumen ist eine Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten 
an verfügbarem Stickstoff, ausgenommen Festmist (ohne Geflügelkot) auf Acker bzw. 
Grünland unzulässig. 
 
In der Zeit vom 15. bis 30. November dürfen nicht mehr als 40 kg Ammoniumstickstoff 
oder 80 kg Gesamtstickstoff je ha Grünland aufgebracht werden 
 
 
Nicht zulässig ist grundsätzlich die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen 

Nährstoffgehalten an Stickstoff und Phosphat auf überschwemmten, wassergesättig-

ten, gefrorenen oder durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckten Boden. 

. 

 

 


